Merkblatt für austretende Mitarbeiter*Innen
gültig ab 1. Januar 2026
Evangelisch-reformierte Kirche
des Kantons Freiburg


1. Einleitung
Im Zusammenhang mit Ihrem Austritt informieren wir Sie mit diesem Merkblatt über die wichtigsten Punkte bezüglich Personenversicherungen.


2. Obligatorische Unfallversicherung (UVG)

Beendigung des Versicherungsschutzes
Durch die obligatorische Unfallversicherung sind Sie im Rahmen der Nachdeckung noch während 31 Kalendertagen nach dem Austritt, respektive solange Anspruch auf mindestens den halben Lohn oder Lohnersatz einer Kranken- oder Unfallversicherung besteht, kostenlos für Nichtberufsunfälle versichert. Die Nachdeckung gilt nur für Mitarbeitende mit einem Arbeitspensum von mehr als 8 Wochenstunden.

Die Nachdeckung erlischt vorzeitig, sofern Sie durch eine/n neuen Arbeitgeber/in oder durch den Bezug von Arbeitslosentaggeldern wieder versichert sind.

Sollten Sie zum Zeitpunkt des Austritts an den Folgen eines während der Anstellung ereigneten Unfalls leiden, so erhalten Sie die Leistungen gemäss UVG, solange der Fall nicht abgeschlossen ist (Spätfolgen sind zeitlich unbegrenzt ebenfalls versichert).


Verlängerung des Versicherungsschutzes durch Abredeversicherung
Es besteht die Möglichkeit, die Unfallversicherung gemäss UVG, durch besondere Abrede, um bis zu 6 Monate zu verlängern (z. B. bei unbezahltem Urlaub, Arbeitsunterbrüche ohne Lohnzahlung, Stellenwechsel oder Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf unter 8 Wochenstunden). Verlangen Sie bei Bedarf das Informations-Merkblatt unseres UVG-Versicherers. Die Prämie bei der Vaudoise beträgt Fr. 45.00 pro ganzen oder angebrochenen Monat. Eine weitere Verlängerung ist nicht möglich. Die Abredeversicherung muss vor Ende der Nachdeckung (innerhalb 31 Tagen nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses) beantragt werden.


Nach Ablauf der obligatorischen Unfallversicherung oder Abredeversicherung
Bei Nichterwerbstätigkeit müssen Sie Ihre persönliche Krankenkasse innerhalb von 30 Kalendertagen (Art. 10 KVG) über einen allfälligen Verlust der Versicherung nach UVG informieren und die Unfalldeckung einschliessen. Zudem empfiehlt es sich, den Wiedereinschluss der Unfalldeckung auch in den Krankenkassen-Zusatzversicherungen (VVG) zu prüfen. Ihre Krankenversicherung berät Sie in dieser Frage.



3. Unfall-Zusatzversicherung (VVG)

Beendigung des Versicherungsschutzes:
Durch die Unfall-Zusatzversicherung sind Sie im Rahmen der Nachdeckung noch während 30 Kalendertagen nach dem Austritt, respektive solange Anspruch auf mindestens 50% des Lohnes oder Lohnersatz einer Kranken- oder Unfallversicherung besteht, kostenlos für Nichtberufsunfälle versichert. Die Nachdeckung gilt nur für Mitarbeitende mit einem Pensum von mehr als 8 Wochenstunden. 

Die Nachdeckung erlischt vorzeitig, sofern Sie durch eine/n neuen Arbeitgeber/in oder durch den Bezug von Arbeitslosentaggeldern wieder versichert sind.

Sollten Sie zum Zeitpunkt des Austritts an den Folgen eines während der Anstellung ereigneten Unfalls leiden, so erhalten Sie die Leistungen gemäss den Vertragsbedingungen, solange der Fall nicht abgeschlossen ist.


Übertritt in die Einzelversicherung
Sie haben aufgrund der neuen Situation - je nach Bedingungen der Versicherung - das Recht, in die Einzelversicherung überzutreten (Einzeltarif). Das Recht auf Übertritt müssen Sie innert von 30 Tagen nach Austritt schriftlich beim Versicherer geltend machen. Bitte beachten Sie, dass die Prämien in diesem Fall von Ihnen selbst bezahlt werden müssen.


4. 
Kollektiv-Krankentaggeldversicherung (VVG)

Beendigung des Versicherungsschutzes:
Der Versicherungsschutz erlischt nach Austritt aus dem Betrieb. Danach besteht kein Versicherungsschutz mehr (keine Nachdeckung).

Der Übertritt in einen Einzelvertrag beim aktuellen Versicherer drängt sich insbesondere bei Personen mit bestehenden gesundheitlichen Problemen auf oder wenn eine Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) gemacht wird.

Sollten Sie zum Zeitpunkt des Austritts infolge Krankheit voll oder teilweise arbeitsunfähig sein, besteht für diese Krankheit weiterhin Leistungsanspruch aus dem Kollektivvertrag im Rahmen der Nachleistungspflicht bis zum Ablauf der vereinbarten Leistungsdauer. Rückfälle begründen keinen Anspruch auf diese Nachleistungen. In diesem Fall empfiehlt sich der Übertritt in die Einzelversicherung.


Übertritt in die Einzelversicherung
Sie haben aufgrund der neuen Situation - je nach Bedingungen der Versicherung - das Recht, in die Einzelversicherung überzutreten, Die Versicherung darf keine neuen Vorbehalte anbringen. Das Recht auf Übertritt müssen Sie innert 90 Tagen nach dem Austritt schriftlich beim Versicherer geltend machen. Bitte beachten Sie, dass die Prämien in diesem Fall von Ihnen selbst bezahlt werden müssen.



5. Pensionskasse/Berufliche Vorsorge (BVG)

Beendigung des Versicherungsschutzes:
Durch die Pensionskasse sind Sie noch während eines Monats nach dem Austritt, kostenlos für die Risiken Invalidität und Todesfall versichert. Dies, sofern Sie nicht schon durch eine/n neuen Arbeitgeber/in oder durch den Bezug von Arbeitslosentaggeldern wieder im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge BVG versichert sind.

Die Freizügigkeitsleistung (das persönliche Sparguthaben) wird auf die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers überwiesen. Ist im Zeitpunkt des Ausstritts noch kein neuer Arbeitgeber bekannt, wird das Guthaben bei einer Freizügigkeitseinrichtung eingelegt (Freizügigkeitspolice bei einer Versicherung oder Freizügigkeitskonto bei einer Bank) und dadurch der erworbene Vorsorgeschutz erhalten. 

6. 
Arbeitslosenversicherung (ALV)
Für Leistungen bei Arbeitslosigkeit müssen Sie sich nach Austritt umgehend und persönlich bei der Arbeitslosenversicherung Ihres Wohnkantons oder beim nächstgelegenen Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) anmelden.

Für die Abklärung des Anspruchs gibt Ihnen das RAV ein Formular ab. Dieses ist umgehend unserer Personaladministration einzureichen.



7. Übrige Versicherungen
Überprüfen Sie den Versicherungsschutz im Zusammenhang mit Ihrer künftigen Situation gewissenhaft. Lassen Sie sich über allfällig notwendige Zusatzdeckungen von Ihrem persönlichen Versicherungsberater aufklären.



8. HR-RH
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die für das Personal zuständige Person in der Kantonalkirche oder an den Synodalrat


9. Empfangsbestätigung
Mit diesem Merkblatt werden u. a. gesetzliche Informationspflichten erfüllt. Sie sind für die Weiterführung der entsprechenden Versicherungen persönlich verantwortlich. Bei Bedarf nehmen Sie bitte vor Ende des Anstellungsverhältnisses mit den entsprechenden Versicherungsgesellschaften Kontakt auf.

Dieses Merkblatt dient zur Orientierung. Allein verbindlich sind die relevanten gesetzlichen Bestimmungen, die Policen und Vertragsbedingungen.

Wir bitten Sie mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass Sie dieses Merkblatt gelesen und erhalten haben. Das Original ist für den Arbeitgeber bestimmt, die Kopie zu Ihren Akten.



Ort, Datum	Unterschrift
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